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Hinweis: Diese Auszüge aus dem Gesetz über den Wertpapierhandel sind 

nicht die amtliche Fassung. Diese finden Sie nur im Bundesgesetz-

blatt. 

 

 

Gesetz über den Wertpapierhandel 

 

 

Abschnitt 5 

 

Mitteilung, Veröffentlichung und Übermittlung von Veränderungen des Stimm-
rechtsanteils an das Unternehmensregister 

 

 

§ 33 Organisationspflichten 

(1) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss die organisatorischen Pflich-
ten nach § 25a Abs. 1 und 4 des Kreditwesengesetzes einhalten. Darüber hin-
aus muss es  

1. angemessene Grundsätze aufstellen, Mittel vorhalten und Verfahren ein-
richten, die darauf ausgerichtet sind, sicherzustellen, dass das Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen selbst und seine Mitarbeiter den Ver-
pflichtungen dieses Gesetzes nachkommen, wobei insbesondere eine 
dauerhafte und wirksame Compliance-Funktion einzurichten ist, die ihre 
Aufgaben unabhängig wahrnehmen kann; 

2. angemessene Vorkehrungen treffen, um die Kontinuität und Regelmäßig-
keit der Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistun-
gen zu gewährleisten; 

3. auf Dauer wirksame Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen treffen, 
um Interessenkonflikte bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistun-
gen oder Wertpapiernebendienstleistungen zwischen ihm selbst ein-
schließlich seiner Mitarbeiter und der mit ihm direkt oder indirekt durch 
Kontrolle im Sinne des § 1 Abs. 8 des Kreditwesengesetzes verbundenen 
Personen und Unternehmen und seinen Kunden oder zwischen seinen 
Kunden zu erkennen und eine Beeinträchtigung der Kundeninteressen zu 
vermeiden; 

3a. im Rahmen der Vorkehrungen nach Nummer 3 Grundsätze oder Ziele, 
die den Umsatz, das Volumen oder den Ertrag der im Rahmen der An-
lageberatung empfohlenen Geschäfte unmittelbar oder mittelbar betreffen 
(Vertriebsvorgaben), derart ausgestalten, umsetzen und überwachen, 
dass Kundeninteressen nicht beeinträchtigt werden; 

4. wirksame und transparente Verfahren für eine angemessene und unver-
zügliche Bearbeitung von Beschwerden durch Privatkunden vorhalten 
und jede Beschwerde sowie die zu ihrer Abhilfe getroffenen Maßnahmen 
dokumentieren; 
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5. sicherstellen, dass die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan in ange-
messenen Zeitabständen, zumindest einmal jährlich, Berichte der mit der 
Compliance-Funktion betrauten Mitarbeiter über die Angemessenheit und 
Wirksamkeit der Grundsätze, Mittel und Verfahren nach Nummer 1 er-
halten, die insbesondere angeben, ob zur Behebung von Verstößen des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens oder seiner Mitarbeiter gegen 
Verpflichtungen dieses Gesetzes oder zur Beseitigung des Risikos eines 
solchen Verstoßes geeignete Maßnahmen ergriffen wurden; 

6. die Angemessenheit und Wirksamkeit der nach diesem Abschnitt getrof-
fenen organisatorischen Maßnahmen überwachen und regelmäßig be-
werten sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung von Unzu-
länglichkeiten ergreifen. 

Im Rahmen der nach Satz 2 Nr. 1 zu treffenden Vorkehrungen muss das Wert-
papierdienstleistungsunternehmen Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt 
seines Geschäfts sowie Art und Spektrum der von ihm angebotenen Wertpa-
pierdienstleistungen berücksichtigen. 

(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss bei einer Auslagerung von 
Aktivitäten und Prozessen sowie von Finanzdienstleistungen die Anforderun-
gen nach § 25a Abs. 2 des Kreditwesengesetzes einhalten. Die Auslagerung 
darf nicht die Rechtsverhältnisse des Unternehmens zu seinen Kunden und 
seine Pflichten, die nach diesem Abschnitt gegenüber den Kunden bestehen, 
verändern. Die Auslagerung darf die Voraussetzungen, unter denen dem 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen eine Erlaubnis nach § 32 des Kredit-
wesengesetzes erteilt worden ist, nicht verändern. 

(3)  Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf die Finanzportfolioverwaltung 
für Privatkunden im Sinne des § 31a Abs. 3 nur dann an ein Unternehmen mit 
Sitz in einem Drittstaat auslagern, wenn  

1. das Auslagerungsunternehmen für diese Dienstleistung im Drittstaat zuge-
lassen oder registriert ist und von einer Behörde beaufsichtigt wird, die mit 
der Bundesanstalt eine hinreichende Kooperationsvereinbarung unterhält, 
oder 

2. die Auslagerungsvereinbarung bei der Bundesanstalt angezeigt und von ihr 
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums beanstandet worden ist. 

Die Bundesanstalt veröffentlicht auf ihrer Internetseite eine Liste der ausländi-
schen Aufsichtsbehörden, mit denen sie eine angemessene Kooperationsver-
einbarung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 unterhält und die Bedingungen, unter 
denen sie Auslagerungsvereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 in der Regel nicht 
beanstandet, einschließlich einer Begründung, weshalb damit die Einhaltung 
der Vorgaben nach Absatz 2 gewährleistet werden kann. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu den orga-
nisatorischen Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 erlassen. Das Bundesmini-
sterium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt übertragen. 

 

 


